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CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 

„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 

KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 3.9  Nummer: FS-25-081 Angleichung CCU an CBPR+ (20.10.2025)  

zu behandeln durch den DK-Arbeitsstab „DFÜ mit Kunden“ am 07.11.2025. 

 

Art der Änderung:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 10 

Änderung im Schema notwendig:  ja  

 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

Die Regelwerke für Euro-Eilüberweisung (DK bzw. CBPR+) weichen inzwischen geringfügig 
voneinander ab. Dieser CR überprüft das bestehende DK-TVS (CCU) im Abgleich mit ISO 
und zusätzlichen CBPR+ Regeln, sowie die Beschreibung in Kapitel 10.8.2 der Anlage 3.  
Dieser Change Request ist eine Ergänzung zu CR-FS-25-01.  
Im Anhang sind die Änderungen dargestellt. 

Hinweis: Um Schemaänderungen zu vermeiden, wurden zwei CBPR+ - Regeln, die nicht un-
bedingt für eine korrekte Interbankweiterleitung erforderlich sind, noch nicht übernommen: 

1) Länge Namensfelder 140 Zeichen  
→ bleibt vorerst wie bei SEPA bei 70 Zeichen 

2) Kardinalität von <Othr> in der Elementgruppe Identification (<Id>, Kapitel 10.8.2)  
→ bleibt vorerst wie bisher 

Diese Änderungen werden in einer Folgeversion der Anlage 3 nachgezogen, wenn ohnehin 
eine Anpassung des CCU-TVS ansteht (z.B. durch einen ISO-Versionswechsel oder andere 
dringende Anpassungen) 

 

 

 

Status: 

 Änderung beschlossen am 07.11.2025 (Aufnahme in Version 26.11) 

 

 
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
 Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, E=Erweite-

rung, L=Löschung)  


